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Anfrage zu den Kontrollen gemäß STVO durch die Stadt Oldenburg 
 
 
Sehr geehrter Oberbürgermeister Krogmann, 
 
am 09. November 2021 ist die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft ge-
treten. Die Straßen sollen mit der StVO-Novelle sicherer, klimafreundlicher und gerech-
ter werden. Im Mittelpunkt stehen mehr Schutz für Radfahrer sowie höhere Strafen für 
Raser und Parksünder.  
 
Um die beabsichtigten verkehrlichen Wirkungen zu erzielen, ist die regelmäßige Über-
wachung des Straßenverkehrs, die Ahndung von Verstößen und die Erhebung von Ver-
warn- und Bußgeldern in einer wirksamen Höhe nötig. 
 
z.B. wurden folgende Bußgelder angehoben für: 
 
    Zu schnelles Fahren innerorts 
 16 bis 20 km/h 70 statt 35 Euro 
 Für das unnütze Hin- und Herfahren, bis zu 100 statt 20 Euro 
 
Vor dem Hintergrund der Novelle der STVO bitten wir die Verwaltung um Beantwortung 
folgender Fragen: 
 
1. Ist es der Verwaltung möglich, die Bußgelder nach Verstößen zu differenzieren? 

 
2. Ist zu ermitteln, wie oft Bußgelder für das unnütze Hin- und Herfahren verhängt wur-

den? 

 
3. In welchen Straßen in OL wurde wie oft (pro Straße) die Geschwindigkeit mit dem 

mobilen Blitzer kontrolliert? 

 
4. Wenn das Gerät nicht täglich im Einsatz ist, lässt sich ein täglicher Einsatz (auch über 

Nacht) personell umsetzen? 
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Des Weiteren hat die BI gegen Autoposer noch einmal Fragen an uns gerichtet, die von 
der Verwaltung bisher nicht oder nicht ausreichend beantwortet worden sind. Falls dies 
noch nicht erfolgt ist, möchten wir um Beantwortung folgender Fragen bitten: 
 
1. Existiert eine Übersicht zur Lärmbelastung auf Basis von Lärmmessungen im Stadt-

bereich?  
 
2. Gehen daraus auch Spitzenzeiten der Lärmbelastung hervor? 
 
3. Ist es möglich, eine Satzung für die Nadorster Straße vergleichbar mit der Satzung für 

die Dobbenwiese zu erlassen? 

 
4. Ist es möglich, am Wochenende das Ordnungsamt für Verkehrskontrollen einzu-

setzen? 

 

Dadurch würde die Polizei entlastet werden, die gerade an Wochenenden über keine 

ausreichenden Kapazitäten verfügt. 

 
5. Wie könnte Einfluss auf das Land Niedersachsen genommen werden, damit die Poli-

zei besser ausgestattet wird? 

 
6. Werden bei der für 2022 geplanten Lärmkartierung auch die Spitzenwerte in der 

Nacht berücksichtigt? 

 
Für die Beantwortung unserer Anfrage bedanken wir uns im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Renke Meerbothe  gez. Vally Finke  gez. Germaid Eilers-Dörfler 
Vorsitzender des VerkA  Mitglied im VerkA  Mitglied im VerkA 
 


